
Beschlussempfehlung: 
 
1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dem Stadtrat eine Entscheidung zu ermöglichen, in 

wie weit die Flächen der Kleingartenanlagen in Bruckdorf samt Nebenflächen und Zu-
fahrtswegen durch die Stadt von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau- Ver-
waltungsgesellschaft (LMBV) erworben werden und somit ein Vorkaufsrecht ausgeübt 
wird. 

2.  
Die Stadtverwaltung legt hierfür unverzüglich dem Stadtrat eine Beschlussvorlage vor die 
beinhaltet: 

a) die Kaufkonditionen und den Umfang der zum Verkauf vorgesehenen Flächen, 
b) die Finanzierungsoptionen für die Nutzung des Vorkaufsrechts, 
c) Optionen zur langfristigen Refinanzierung des Ankaufs der Flächen. 

 
3. Die Stadt Halle (Saale) strebt den Erhalt aller Kleingartenanlagen auf diesem Gebiet an, 

solange die Nutzung als Kleingärten nach Bundeskleingartengesetz gewährleistet ist. Die 
Stadt strebt ebenfalls den Erhalt der Gewässer und Tagebaurestlöcher an und unter-
stützt die Nutzung u. A. als Angelgewässer. 
 

4. Der Stadtrat spricht sich gegen die Ausweitung der Behandlungsanlagen für Bauschutt 
sowie gegen die Ausweitung von Deponien über die bereits genehmigten Flächen in 
Ammendorf und Bruckdorf hinaus aus. 


